
 

Entsorgung + Recycling Zürich 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 

Zu Ihrer Sicherheit: Wichtige Bestimmungen zu den Rundgängen  

 
Geschätzte Gäste 
 
Der Rundgang findet bei laufendem Betrieb statt und erfordert die Einhaltung von organisato-
rischen Regeln und Sicherheitsbestimmungen.  
 
Bitte informieren Sie Ihre Gruppe bzw. Teilnehmenden vor Rundgangbeginn über die 
geltenden Sicherheitsbestimmungen. 
 

 
Allgemeine Bestimmungen 
Den Anweisungen der Guides auf dem Rundgang sind unbedingt Folge zu leisten. Die Be-
gleitperson ist für die Durchsetzung der Sicherheitsregeln verantwortlich. Wer die folgenden 
Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt, erhält keinen Zutritt auf das Areal. Zuspätkommende 
können nicht mehr am Rundgang teilnehmen.  
 
Bitte beachten: Bei kalten und nassen Wetterverhältnissen tragen Sie angepasste Kleidung. 
Bei warmen Temperaturen ist Sonnenschutzkleidung zu empfehlen.  
 
Aufsichtspflicht 

− Bei Schulklassen haben Lehrpersonen eine erhöhte Aufsichtspflicht. Rundgänge mit 
Schulklassen der Primar-/Sekundarstufe 1 führen wir nur mit der Lehrperson 
und einer Begleitperson aus Ihrem Bekannten- und/oder Schulkreis durch. 

 
Gruppengrösse 

− Auf unserer Anlage sind maximal 25 Personen pro Gruppe erlaubt. Umfasst Ihre 
Gruppe mehr Personen, kontaktieren Sie uns umgehend. Wir helfen Ihnen gerne wei-
ter. Ansonsten müssen wir überzählige Personen leider abweisen. 

− Rundgänge mit weniger als fünf Personen werden nicht durchgeführt. 
 

Mindestalter  

− Kinder erhalten ab der 4. Klasse Zutritt auf das Areal. Wir bitten Sie, diese Alters-
begrenzung zu respektieren. Im Zweifelsfall wird der Areal-Zutritt verweigert  

 
Körperliche Beeinträchtigung und Verfassung 

− Personen, die eine Gehhilfe benötigen, können am Rundgang nicht teilnehmen. 

− Personen mit Rollstuhl können in Begleitung eines zusätzlichen Guides mit auf die 

Tour. Bitte melden Sie uns dies vorgängig. ERZ stellt keine Rollstühle zur Verfügung.  
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− Eine gute körperliche Verfassung ist für eine Teilnahme Voraussetzung. Ein Rund-

gang dauert rund 2 Stunden. Die Gäste sind zu Fuss unterwegs, inklusive Treppen 

steigen (Liftfahrten kaum möglich).  

− Wir bitten Sie, vor dem Rundgang auf alkoholhaltige Getränke zu verzichten. Kom-

men Sie nüchtern und ausgeschlafen.   
 
Fotografieren auf dem Areal 

− Fotografieren auf dem Areal ohne Aufnahmen von Mitarbeitenden ist erlaubt. 

− Die Bilder dürfen nicht veröffentlicht werden (z.B. auf Facebook). Das Weiterverwen-

den des Bildmaterials ist nur mit Genehmigung von ERZ erlaubt. 

− Wir weisen darauf hin, dass das Areal videoüberwacht wird. 
 
Persönliche Sicherheitsausrüstung  

  
Tragen Sie stabile, geschlossene Schuhe. Offene Schuhe  

            (Sandalen, Flipflops), Stöckelschuhe und ähnliches sind nicht  
      zugelassen. 
  Bei Baubetrieb haben wir Helm-/Schutzbrille-Tragpflicht und rüsten  
      Sie gemäss Bedarf aus. 

 
 

Verhalten auf der Anlage 

Bewegen Sie sich nur auf dem von den Guides geführten Weg. 
Bleiben Sie immer in der Gruppe. 
 
Personen mit Herzschrittmacher dürfen nicht am Rundgang teilneh-
men.  
Unterlassen Sie das Rauchen während des Rundgangs.  
 
Berühren Sie während des Rundgangs keine Anlageteile (mit Aus-
nahme von Treppengeländern). Besteigen Sie keine Geländer oder an-
dere Gegenstände. 

 
Selbstdeklaration 
Am Tag des Rundgangs werden Sie gebeten, diese Sicherheitsbestimmungen zu unter-

schreiben. Als Gast von ERZ haben Sie die in diesem Merkblatt beschriebenen Bestimmun-

gen zu befolgen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass unsere Guides berechtigt und verpflichtet 

sind, einen Rundgang bei Nichtbeachtung abzubrechen und Sie und Ihre Gruppe umgehend 

zum Ausgang zu begleiten. Für eventuelle Personen- oder Sachschäden haften wir nur, 

wenn alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. 

 


